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§ 538p ASVG Betriebskrankenkasse
voestalpine Bahnsysteme –

Versicherungsvertreter/innen und
Konstituierung der
Verwaltungskörper

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Die Versicherungsvertreter/innen (Stellvertreter/innen) der Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme

sind erstmals bis 31. Oktober 2005 in den Vorstand, die Kontrollversammlung und die Generalversammlung zu

entsenden. Dabei ist § 421 Abs. 1b anzuwenden.

2. (2)Die Mitglieder des Vorstandes (§ 419 Abs. 1 Z 1) und der Kontrollversammlung (§ 419 Abs. 1 Z 3) der

Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme werden erstmals von der Bundesministerin für Gesundheit und

Frauen zu den konstituierenden Sitzungen in der Weise eingeladen, dass die genannten Verwaltungskörper ab

1. Jänner 2006 ihre Aufgaben und Obliegenheiten nach § 434 bzw. § 436 wahrnehmen können. Mit ihrem ersten

Zusammentreten sind die genannten Verwaltungskörper konstituiert. Ab der Konstituierung übernehmen die

genannten Verwaltungskörper alle ihnen nach diesem Bundesgesetz zugeordneten Aufgaben und

Obliegenheiten. Die Generalversammlung (§ 419 Abs. 1 Z 2) ist vom Vorstand erstmals nach dessen

Konstituierung einzuberufen. Hinsichtlich der Angelobung der Versicherungsvertreter/innen gilt § 432 sinngemäß.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999
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